
2

Politik & Wirtschaft
Dienstag, 6. Mai 2025

Iwan Städler

Smartphones erleichtern vieles
im Leben. Sie können aber auch
zum Problem werden. Etliche
Apps sind geradezu darauf an-
gelegt, dass sie süchtig machen.
Auch in den Schulen ist der Um-
gangmit den elektronischen Ge-
räten immer wieder ein Thema,
weil sie ablenken können.

Jetzt greift ein erster Kanton
durch. Nidwalden erlässt per
1. August 2025 ein generelles
Verbot für Smartphones,Tablets,
Laptops und ähnliche Geräte,wie
die Bildungsdirektion gestern be-
kannt gegeben hat. DiesesVerbot
gilt sowohl während des Unter-
richts als auch in den Pausen auf
dem Schulareal – für die gesam-
te Primar- und Sekundarstufe.
Die Schülerinnen und Schüler
dürfen die Geräte nur noch in

Notfällen verwenden oderwenn
es die Lehrerperson für Unter-
richtszwecke explizit erlaubt.

Die Nidwaldner Bildungs-
direktion begründet das Verbot
mit der Ablenkung vom Unter-
richt und der Beeinträchtigung
des sozialen Umgangsmit ande-
ren Schülerinnen und Schülern.
Gleichzeitig verhehlt Bildungs-
direktor Res Schmid aber auch
den Nutzen von Smartphones
nicht: «Die Lehrerinnen und
Lehrer sind angehalten, den
Umgang mit solchen Geräten
altersgerecht in den Unterricht
einzuplanen, schliesslich können
wir unsere Augen nicht vor dem
digitalenWandel verschliessen.»
Dabei soll insbesondere aufThe-
menwie die sichereNutzung des
Internets, Datenschutz, Cyber-
mobbing und Eigenverantwor-
tung eingegangen werden.

«Wir glauben, dass dies zu einer
Beruhigung führen wird», sagt
Schmid. Das Thema sei gegen-
wärtig überall aktuell. «Und an
jenen Schulen,wo einVerbot ein-
geführt wurde, sind die Rück-
meldungenvorwiegend positiv.»

Auch in der Bevölkerung ist
der Zuspruch gross. Vor einem

halben Jahr sprachen sich bei ei-
ner Sotomo-Umfrage 82 Prozent
der Befragten für ein Handyver-
bot an Schulen aus.Unter den 18-
bis 25-Jährigenwaren esweniger,
abermit zwei Drittel immer noch
eine deutliche Mehrheit.

Eindeutiger Beschluss
Das Nidwaldner Verbot könnte
bald Schule machen. Im kleinen
Zentralschweizer Kanton fiel der
Entscheid inAbsprachemit allen
Schulen in den elf Gemeinden.
«Sie wollten eine einheitliche
Richtlinie», sagt Bildungsdirek-
tor Schmid. Widerstand habe es
nicht gegeben. Der Beschluss sei
«eindeutig» gewesen.

Folgen jetzt andere Kantone?
Die meisten überlassen heute
den einzelnen Schulen, wie sie
den Umgang mit Smartphones
regeln wollen. Etliche Schullei-

tungen haben denn auch bereits
strenge Regeln erlassen – unter
anderem im aargauischen Wü-
renlos, wo seit vielen Jahren ein
Handyverbot gilt.

Man habe gute Erfahrungen
damit gemacht, so Schulleiterin
Mirjam Frey. Die Kinder seien
weniger abgelenkt, könnten sich
besser konzentrieren. Auf dem
Pausenplatz schauen sie nicht auf
ihrHandy, sondern spielen Ping-
pong, diskutieren oder lesen ein
Buch. Die meisten Schülerinnen
und Schüler, mit denen diese
Redaktion gesprochen hat, be-
grüssen die handyfreie Zeit.

Der Bundesrat will nun klä-
ren, inwiefern ein Handyverbot
an Schulen oder eine Einschrän-
kung der Nutzung von sozialen
Netzwerken durch unter 16-Jäh-
rige sinnvoll wäre. Die Schulho-
heit liegt aber bei den Kantonen.

Für die ZürcherBildungsdirekto-
rin Silvia Steiner ist klar:Wäre sie
Schulleiterin,würde auch sie ein
Handyverbot erlassen. «Ich sehe
nicht ein,warumes imUnterricht
oder auf dem Pausenplatz ein
Handy braucht – Ausnahmen
ausgenommen», sagte sie letzten
Herbst im Interview mit dieser
Redaktion. Sie spricht sich aber
gegen ein generelles, von der
Politik verordnetes Handyverbot
aus. «Das müssen die Schulen
selbst entscheiden», so Steiner.

Auch der Luzerner und der
Zuger Regierungsrat haben sich
kürzlich gegen eine kantonale
Regelung ausgesprochen und auf
das Selbstbestimmungsrecht der
Schulen verwiesen – genauso
wie der Schwyzer Kantonsrat. In
der Stadt Zug werden die Schu-
len noch diesen Sommer die
Smartphones untersagen.

Handyverbot in Nidwaldner Schulen:
Wasmachen andere Kantone?
Digitaler Detox im Klassenzimmer Im August verbietet Nidwalden als erstes Smartphones an Schulen.
Anderswo führen Rektorinnen und Rektoren selbst strenge Regeln ein – undmachen damit gute Erfahrungen.

Der Luzerner
und der Zuger
Regierungsrat
haben sich gegen
eine kantonale
Regelung
ausgesprochen.

Wenn Maurice Lindgren Freun-
den oder Bekannten erzählt,wie
viel er und seine Frau im Jahr für
die Kinderbetreuung ausgeben,
sind ungläubige Reaktionen fast
garantiert. «Was? So viel?» Vier
Tage pro Woche besuchen ihre
beiden Buben die Kita. Im Jahr
2023 bezahlte das Paar für die
Fremdbetreuung 57’238 Franken
und 85 Rappen. «Die wenigsten
Leute sind sich bewusst, dass
Kinderbetreuung in der Schweiz
so viel kostet», sagt Lindgren, der
für die Grünliberalen im Berner
Stadtparlament sitzt.

Er und seine Frau arbeiten
beide hochprozentig. Weil sie
über 160’000 Franken Haus-
haltseinkommen pro Jahr erzie-
len, erhalten sie auch keine Kita-
Gutscheine mehr. Lindgren fin-
det das nicht richtig. «WerKinder
kriegt, unterstützt damit auch
das Funktionieren der Gesell-
schaft.» Zum Beispiel würden
alle später davon profitieren,
wenn diese Kinder in die AHV
einzahlen. «Die Kosten fürs Kin-
derkriegen aberwerden privati-
siert», so Lindgren. Er kann die
Kosten auch nicht vollständig
von den Steuern abziehen. «Ge-
rade angesichts der niedrigen
Geburtenrate in der Schweiz fin-
de ich es völlig unverständlich,
dass Eltern nicht stärker unter-
stützt werden.»

So geht es vielen jungen Paa-
ren. 5828 Franken, 4573 Franken,
3236 Franken, 3684 Franken: Das
sind nicht etwa die Mieten von
hippen Stadtwohnungen in Zü-
rich oder Bern, sondern monat-
liche Kita-Rechnungen, die be-
rufstätige Eltern für die Be-
treuung ihrer Kinder bezahlen
müssen. Gesammelt hat diese
Beispiele der Frauendachver-
band Alliance F, der auf natio-
naler EbenemehrUnterstützung
für junge Eltern fordert.

Heute ist das Kinderkriegen
für viele Eltern mit hohen finan-
ziellen Einbussen verbunden.
Nirgendwo in Europa geben El-
tern mehr Geld für die familien-
ergänzende Betreuung aus: Das

zeigen Zahlen der Organisation
fürwirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung. Im Schnitt
müssen berufstätige Eltern
29 Prozent ihres Einkommens für
die Kita ausgeben. ZumVergleich:
In Deutschland ist es lediglich ein
Prozent, in Österreich sind es
zwei Prozent.Allerdings sind dort
auch die Steuern höher.

20 Prozent
Kostenbeteiligung
Heute debattiert derNationalrat
einmal mehr darüber, inwiefern
junge Familien in Zukunft ent-
lastet werden sollen. Konkret
geht es umeinenGegenvorschlag
zur Kita-Initiative, über die vor-
aussichtlich im kommenden Jahr
abgestimmt wird. Die Initiative
will, dass der Bund künftig zwei
Drittel der Betreuungskosten
übernimmt. Das würde jährlich

zwischen 2 und 2,5 Milliarden
Franken kosten.

DerGegenvorschlag des Stän-
derats geht deutlich weniger
weit. Erverlangt, dass Eltern pro
Fremdbetreuungstag eine mo-
natliche Zulage von 100 Franken
erhalten. Wer zwei Kinder hat
und diese drei Tage pro Woche
in die Kita schickt, würde folg-
lich 600 Franken imMonat erhal-
ten,was rund 20 Prozent der Ge-
samtkosten abdeckt. Die Finan-
zierung und die genauen Kosten
sind noch unklar.

Die vorberatende Kommis-
sion des Nationalrats hiess die-
se Pläne des Ständerats bereits
gut. Zusätzlich zur Betreuungs-
zulagewill die Kommission noch
200 Millionen Franken für die
Weiterentwicklung der familien-
ergänzenden Kinderbetreuung
in den Kantonen sprechen.

Angesichts der aktuellen Spar-
debatte im Parlament haben es
dieAusbaupläne aber schwer. Im
Rahmen des Entlastungspakets
27 hat der Bundesrat bereits
signalisiert, dass er sich aus der
Kita-Finanzierung am liebsten
vollständig zurückziehen will.
Eigentlich sei dies Sache der
Kantone. Auch aus den Reihen
von SVP und FDP ist heute mit
Widerstand zu rechnen.

Für SVP-Nationalrätin Nadja
Umbricht Pieren geht der Gegen-
vorschlag zurKita-Initiative denn
auch in die komplett falsche Rich-
tung. «Der Bund sollte sich am
besten aus derKita-Finanzierung
raushalten», sagt sie.

Umbricht Pieren betreibt
selbst drei Kitas im Raum Bern.
Sie sagt, dass die Massnahmen
des Bundes ihrer Branche bis-
her mehr geschadet als genutzt

hätten. «Die Subventionen führ-
ten zu einem massiven Überan-
gebot und haben nun zur Folge,
dass viele Kitas unter Druck
stehen,weil sie ihre Plätze nicht
mehr füllen können.»

Das Fördersystem gleicht
einem Flickenteppich
Umbricht Pieren stört auch, dass
ein Modell der Kinderbetreuung
anderen gegenüber bevorteilt
werde. «Wer seine Kinder von
einerNannyoderdenGrosseltern
betreuen lässt, erhält auch keine
Subventionen.» Ihre Erfahrun-
gen würden zeigen, dass ein-
kommensabhängige Betreuungs-
gutscheine – wie es sie etwa im
Kanton Bern gibt – als Unterstüt-
zung bereits ausreichen. «Eine
gute Kinderbetreuung sollte den
Eltern auch etwas wert sein»,
sagt die SVP-Nationalrätin.

In einigen Landesteilen werden
Eltern bereits heute finanziell
breit unterstützt. Das aktuelle
Fördersystem gleicht allerdings
einem Flickenteppich. Während
Kantone wie Genf (85,3 Millio-
nen Franken), Waadt (77,1 Milli-
onen Franken) und Basel-Stadt
(53 Millionen Franken) viel Geld
in die Kinderbetreuung stecken,
machen Kantonewie derAargau,
Solothurn oder Zürich gar nichts
respektive überlassen es den ein-
zelnen Gemeinden.

Weil neben SP und Grünen
auch dieMitte undTeile der FDP,
insbesondere die Frauen, in den
Kommissionen für mehr Kita-
Gelder gestimmt haben, dürfte
derNationalrat die Vorlage heu-
te gutheissen. Grösser dürfte die
Hürde im Ständerat sein.

Quentin Schlapbach

Über 57’000 Franken im Jahr – Eltern ächzen unter hohen Kita-Rechnungen
Kinderbetreuung in der Schweiz DieseWoche debattiert der Nationalrat darüber, ob der Bund langfristig einen Teil der Kosten tragen soll.

In der Schweiz zahlt man für einen Kitaplatz am meisten

Anteil des Einkommens, das ein Paar mit zwei Kindern
für einen Vollzeit-Kitaplatz ausgibt, in Prozent
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Grafik: red / Quelle: OECD
Externe Kinderbetreuung ist teuer. Einige Kantone investieren heute schon Millionen in Kitas,
andere überlassen dies den Gemeinden. Foto: Anna-Tia Buss
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Geistige Behinderung Alle volljäh-
rigen Schweizerinnen und
Schweizer, auch Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung, sol-
len dieselben politischen Rechte
und Pflichten haben. So will es
der Nationalrat handhaben und
dafür die Verfassung anpassen.
Mit 109 zu 68 Stimmen und mit
16 Enthaltungen sagte derNatio-
nalrat gestern Ja zur Motion, die
seine Staatspolitische Kommis-
sionmit Stichentscheid von Prä-
sidentin Greta Gysin (Grüne, TI)
eingereicht hatte. Die Nein-Stim-
men kamen namentlich von der
SVP, aber auch aus der FDP. Die
Motion geht an den Ständerat.
Der Bundesrat hatte die Motion
zurAnnahme empfohlen.Er kann
die verlangteÄnderung der Bun-
desverfassung ausarbeiten,wenn
auch der Ständerat zustimmt.
Das letzte Wort zu einer Verfas-
sungsänderung haben indesVolk
und Stände an der Urne. (SDA)

Nationalrat will
gleiche politische
Rechte für alle

Ja zu Vorlage DerNationalratwill
das Prinzip der gewaltfreien
Erziehung von Kindern aus-
drücklich im Schweizer Zivilge-
setzbuch verankern. Als Erstrat
hat er gestern in seiner Sonder-
session eine entsprechende Bun-
desratsvorlage gutgeheissen.Mit
134 zu 56 Stimmen bei 2 Enthal-
tungen sagte er Ja zur Gesetzes-
anpassung, welche nun in den
Ständerat geht. Nicht eintreten
auf die Vorlage wollte eine SVP-
Minderheit, deren Sprecher die
ausdrückliche Erwähnung einer
gewaltfreien Erziehung im Zivil-
gesetzbuch als unnötig bezeich-
nete. Die Mehrheit im Rat ging
hingegen mit dem Bundesrat
einig, der imVorfeld gesagt hat-
te, die explizite Erwähnung des
Prinzips der gewaltfreien Erzie-
hung hätte Leitbildcharakter. Sie
würde klar signalisieren, dass
körperliche Bestrafungen und
andere Formenvon erniedrigen-
der Behandlung von Kindern
nicht toleriert würden. (SDA)

Gewaltfreie
Erziehung soll
ins Gesetzbuch

Auf Ende Jahr Wegen unerwartet
vieler Einschränkungen auf dem
Schienennetzwird die «Rollende
Autobahn» per Ende 2025 ein-
gestellt. Trotz Finanzhilfen des
Bundes kann das Unternehmen
RAlpin den Bahnverlad von
ganzen Lastwagen für die Fahrt
durch die Alpen nicht mehr
bewirtschaften. Dies ist trotz ei-
nervorhandenenNachfrage und
guterAuslastung von 80 Prozent
der Fall,wie RAlpin gesternmit-
teilte. Aufgrund von geplanten
und kurzfristig angeordneten
Baustellen sowieweiteren unvor-
hersehbaren Ereignissen fielen
bereits 2024 rund zehn Prozent
der Züge aus. 2024 führte dies zu
2,2Millionen FrankenVerlust. Im
ersten Quartal 2025 verkehrten
wegen Bauarbeiten imVergleich
zu 2024 rund ein Fünftel weni-
ger Züge, hiess es weiter. Statt
über 1000 Züge waren es nur
knapp 800. Ursprünglich sollte
der Betrieb der «RollendenAuto-
bahn» erst Ende 2028 eingestellt
werden. (SDA)

«Rollende
Autobahn»
wird eingestellt

Benno Tuchschmid

DieAhnengalerie der Studenten-
verbindung Zofingia liest sich
wie das Who is who der politi-
schen Geschichte der Schweiz:
Henri Guisan, Alfred Escher,
Jeremias Gotthelf. Alles «Zofin-
ger», wie sich die Verbindungs-
mitglieder selbst nennen. Alles
Männer. Frauen sind bis heute
nicht zugelassen.

Daswird jetzt zum rechtlichen
Problem für die Burschen und
Füchse,wie sich die aktivenMit-
glieder nennen. Die Universität
Lausanne und die École Poly-
technique Fédérale de Lausanne
(EPFL) hatten der Zofingia die
Anerkennung als universitäre
Vereinigung entzogen, welche
unter anderemdie Nutzung uni-
versitärer Räumlichkeiten und
offizieller Adressen erlaubt.

Dagegen ging dieVerbindung
juristisch vor. Zwei Instanzen
gaben ihr recht – das höchste
Schweizer Gericht aber hat nun
überraschend die Beschwerde
der beiden Hochschulen gut-
geheissen. Die Unis hätten «die
Pflicht, im Bildungskontext zur
Verwirklichung der Gleichstel-
lung der Geschlechter beizu-
tragen». Das bedeutet: Die wohl
wichtigste Studentenverbindung
in der Schweizer Geschichte ver-
liert in den Unis von Lausanne
ihren Status.

Philippe Dal Col, Anwalt der
Waadtländer Sektion von Zofin-
gia und selbstAlt-Zofinger, kann
darüber nur den Kopf schütteln:
«Das Urteil ist für uns überra-
schend – und wir haben Mühe,
es nachzuvollziehen.» Tatsäch-
lich machte das Bundesgericht
eine juristische Kehrtwende.
2014 hatten sich die Richter in
Lausanne schon einmal mit der
Frage befasst. Damals hatten sie
die Vereinigungsfreiheit höher
gewichtet als die Gleichberech-
tigung. Mit nur rund 40 Mitglie-
dern in Lausanne sei derEinfluss
des Netzwerks relativ gering.

Heute schreibt das Gericht in
seiner Medienmitteilung zum
Fall: Die Zugehörigkeit zu einer
universitären Vereinigung kön-
ne in Bezug auf die berufliche
Karriere Vorteile mit sich brin-
gen,was für die Frage derGleich-
stellung relevant sei. «Dies gilt
umso mehr, als das Ziel der
Gleichstellung von Mann und
Frau in der Arbeitswelt in der
Schweiz noch nicht erreicht ist.»
Mit anderen Worten: Das Bun-
desgericht misst einem Netz-
werk, das es damals als vernach-
lässigbar eingestuft habe, plötz-
lich eine hohe Bedeutung bei,
obwohl sich die Situation seit
2014 nicht verändert hat. Setzt
das Bundesgericht die Gleich-
stellung an der Uni durch oder
erfolgt hier eine «woke» Recht-
sprechung?

Andere Universitäten
könnten nachziehen
Das Gericht überhöhe die Bedeu-
tung der Studentenverbindung,
soAnwalt Dal Col. Er glaubt, dass
die Zofingia Opfer des Zeitgeis-
tes werde. Er sagt: «Wer unsere
Verbindung für frauenfeindlich
hält, kennt sie nicht. Ich persön-
lich halte es zum Beispiel für

stossend, dass in der Schweiz kei-
ne Lohngleichheit herrscht, aber
daran ändern die Richter nichts,
wenn sie mit Steuergeldern
gegen die Zofingia vorgehen.»

Zofingia mag in Lausanne
klein sein, die Folgen des Urteils
sind potenziell gross. Andere
SchweizerUniversitäten könnten
nachziehen. So geben die Uni-
versitäten Genf, Zürich und Bern
aufAnfrage bekannt, siewürden
das Urteil derzeit analysieren
und das weitere Vorgehen eva-
luieren. Auch dort hat Zofingia
denselben Status, so wie zahl-
reicheweitereVerbindungen, die
keine Frauen zulassen.

DieVereinigungen könnten an
den Universitäten also an den
Rand gedrängt werden. Für
Historikerin Lynn Blattmann ist
derVorgang bemerkenswert. Sie
befasst sich seit langem mit der
Geschichte der Schweizer Stu-
dentenverbindungen. «Das Urteil
ist für die Königin der Schweizer
Verbindung eine historische Bla-
mage. Sie markiert den Nieder-
gang der Studentenverbindungen
in der Schweiz.DerAusschluss als
universitäre Organisation ist, als

ob man den Zünften in Zürich
verbieten würde, am Sechseläu-
ten teilzunehmen.»

Bundesrätemit
Verbindungsvergangenheit
In der Tat sieht sich Zofingia als
nicht weniger als die Brutstätte
der SchweizerDemokratie – und
Lebensbund für die Schweizer
Elite. Historiker sind sich einig:
Die Studentenverbindungen
spielten bei der Gründung des
modernen Bundesstaats eine
entscheidende Rolle. Im bier-
seligen Rahmen bildeten sich in
den Männerbünden politische
Netzwerke,welche die Basis für
die föderale Schweiz bildeten.

Bei der Gründung des Bun-
desstaateswaren 25 Prozent der
Parlamentarier und zwei von
sieben Bundesräten Mitglieder
derZofingia.Noch heute sindmit
Albert Rösti, Martin Pfister und
Karin Keller-Suter drei Bundes-
räte Mitglied einer Verbindung.

Katholische Konservative, Ra-
dikale und Liberale haben ihre
eigenen Bünde, auch jüdische
Studentenverbindungen gibt es
bis heute. Sie haben die politi-

sche Kultur im Land männlich
geprägt, sagt Lynn Blattmann:
«Ich glaube, die Stellung der Stu-
dentenverbindungenwarmit ein
Grund, wieso es in der Schweiz
so lange ging bis zum Frauen-
stimmrecht.»

Mitgliederzahlen
und Einfluss nehmen ab
Spätestens ab 1968 begann der
gesellschaftlicheWind in der Stu-
dentenschaft zu drehen. Einige
Verbindungen passten sich an –
und liessen Frauen zu, wie die
Schweizerische Studentenverei-
nigung, ein Zusammenschluss
der ehemaligen katholischenVer-
bindungen.Der «Vollwichs»,wie
die Uniform der Verbindungs-
leute genanntwird, galt trotzdem
zunehmend als Zeichen für poli-
tische Rückständigkeit.

Knapp über 3000 Mitglieder
hat Zofingia heute noch in der
Schweiz. Die Zahlen gehen
zurück. Vor allem aber auch die
Macht. Die Historikerin Lynn
Blattmann glaubt, dass die
Studentenverbindungen gerade
ihren letzten politischen Einfluss
verlieren: «Die bekannten Mit-

glieder in der Schweizer Politik
gehören alle der Boomer-Gene-
ration an. In den jungen Genera-
tionen spielen dieVerbindungen
als Karriereschmiede kaumnoch
eine Rolle.»

FürAnwalt Philippe Dal Col ist
derzeit noch nicht klar, wie sich
die Situation für die Mitglieder
der Zofingia durch das Urteil ver-
ändern wird. Es liege an den ak-
tiven Mitgliedern in der ganzen
Schweiz, sichmit dieser Frage zu
befassen und sie zu diskutieren.

DerDachverband Schweizeri-
scher Zofingerverein schreibt auf
Anfrage, man werde «das Urteil
ergebnisoffen analysieren und
prüfen, ob es Auswirkungen auf
dasVereinsleben habenwird, und
falls ja, welche». Unabhängig
davon, ob Studierende Mitglied
in universitären Vereinen seien,
solle «allen die Teilnahme am
gesellschaftlichen und politi-
schen Leben und die Entwick-
lung in Bildung und Beruf
gleichermassen möglich sein».
Klar ist: Mit Füchsinnen und Bur-
schinnen hätten die Zofinger in
Lausanne wieder Zugang zur
Universität.

Studentenverbindung verliert
vor Gericht, weil sie keine Frauen zulässt
Bundesgerichtsurteil gegen Zofingia Zwei Hochschulen kappen Privilegien der stolzen Vereinigung.
Damit werde der Männerbund zum Folkloreverein, sagt eine Historikerin.

Mitglieder der Studentenverbindung Zofingia feiern in Basel. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2005. Foto: PD

Der spätere FDP-Bundesrat Max Petitpierre (hinten, l. von der Fahne)
mit Zofingia-Kollegen, wahrscheinlich in den 1920er-Jahren.

Studenten der Zofingia verteilen Geschenke an die Kinder,
aufgenommen im Dezember 1937. Fotos: Keystone


